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Satzung der Stadt Alfeld (Leine) über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 

„Altstadt und ehemalige Wallanlagen“ (Sanierungssatzung) 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 8. Februar 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 9) und § 142 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634),  zuletzt geändert 

durch Artikel 3 G. v. 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner 

Sitzung am 24.10.2024 folgende Satzung beschlossen: 

§1 Sanierungsgebiet und Bezeichnung

Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände im Sinne von § 136 

Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauGB vor. Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 

wesentlich verbessert und umgestaltet werden. Das insgesamt ca. 23,7 ha umfassende Gebiet wird 

hiermit förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt und erhält die Bezeichnung „Altstadt und ehemalige 

Wallanlagen“. 

§2 Abgrenzung des Sanierungsgebiets

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im beigefügten 

Lageplan mit schwarz gestrichelter Linie eingefassten Flächen.  

Die Grenze des Sanierungsgebiets „Altstadt und ehemalige Wallanlagen“ verläuft wie folgt: 

im Westen: entlang der östlichen Seite der Straße Perkwall 

im Norden: entlang der nördlichen Seite der Wallanlagen, einschließlich der östlichen 

Hälfte des Flurstücks 413/24 (Holzer Straße 17) 

im Osten: entlang der östlichen Seite der Wallanlagen 

im Südosten: entlang der Grundstücke Bismarckstraße 35 und Antoniplatz 1 

im Süden: entlang der südlichen Seite der Winzenburger Straße, des Parkplatzes an der 

Kreuzung Winzenburger Straße und Südwall, südlich der Wallanlagen, 

südlich der Straße Südwall und nördliche Außenkante des Gebäudes 

Burgfreiheit 5 

Dieser Lageplan ist Bestandteil der Satzung und ist als Anlage dieser Satzung angefügt. 

Werden innerhalb des Sanierungsgebietes durch Grundstückszusammenlegungen Flurstücke 

aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilungen neue 

Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden. 
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§3 Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die Anwendung der 

besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB ist ausgeschlossen. 

§4 Genehmigungspflichten

Die Vorschriften des § 144 Abs. 1 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben und 

Rechtsvorgänge finden Anwendung. Die Vorschriften des § 144 Abs. 2 BauGB finden keine 

Anwendung.  

§5 Inkrafttreten

Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung 

rechtsverbindlich. 

Alfeld (Leine), den 24.10.2024 

Bernd Beushausen 

Bürgermeister 

Hinweise zur Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt und 

ehemalige Wallanlagen“ in der Stadt Alfeld (Leine) 

A. Durchführungsfrist nach § 142 Abs. 3 Satz 3 und 4 BauGB 

Gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 und 4 BauGB ist bei dem Beschluss über die Sanierungssatzung 

zugleich durch Beschluss die Frist festzulegen, in der die Sanierung durchgeführt werden soll; die 

Frist soll 15 Jahre nicht überschreiten. Kann die Sanierung nicht innerhalb der Frist durchgeführt 

werden, kann die Frist durch Beschluss verlängert werden. Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) 

beschloss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.10.2024 entsprechend § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB 

die Frist, in der die Sanierung durchgeführt werden soll, bis zum 24.10.2039. 

B. Weitere Hinweise: 

a. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird hiermit bei der Inkraftsetzung der Satzung auf die

Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die

Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB hingewiesen. Unbeachtlich werden eine

nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
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bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 

Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Alfeld (Leine), Dezernat III, 

Planungsamt, Marktplatz 12, 31061 Alfeld (Leine), unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

b. Es wird auf § 10 Abs. 2 NKomVG hingewiesen. Ist eine Satzung unter Verletzung von

Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses

Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich,

wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Verkündung der Satzung gegenüber

der Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die

Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften

über die Genehmigung oder die Verkündung der Satzung verletzt worden sind.

c. Die einschlägigen Vorschriften, der Rechtfertigungsbericht und die Satzung insbesondere

mit dem maßstäblichen (1:1000) Lageplan können von jedermann bei der Stadt Alfeld

(Leine), Dezernat III, Planungsamt, Marktplatz 12, 31061 Alfeld (Leine), während der

Servicezeiten, montags bis freitags von 09.00 bis 12.00 Uhr sowie montags, dienstags und

donnerstags von 14.00 bis 15.30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung (Tel.-Nr.

05181/703-138) auch außerhalb dieser Zeiten eingesehen werden. Dort erhalten Betroffene

und Interessierte weitere Auskünfte.

d. Gemäß § 1 Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG) vom 03. Dezember

1976 (Nds. GVBl. S. 311), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September

2022 (Nds. GVBl. S. 589) geändert worden ist und § 27a Verwaltungsverfahrensgesetz

(VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das

zuletzt durch Artikel 2 G. v. 15.07.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, wird

darauf hingewiesen, dass der Inhalt der Satzung zusätzlich auf der Internetseite der Stadt

Alfeld (Leine) www.alfeld.de veröffentlicht ist.
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2. Satzung zur Änderung der Abwassersatzung des Wasserverbandes Peine für das Gebiet der
Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen (Abwassersatzung Niedersachsen) vom 16.09.2022 in

der zurzeit gültigen Fassung der 1. Änderungssatzung vom 08.12.2023

Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.02.2024
(Nds. GVBl. Nr. 9), i. V. m. §§ 96 ff. des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom
19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.09.2024 (Nds. GVBl. Nr. 82)
i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22.12.2023 (BGBl. I Nr. 409), i. V. m. dem Staatsvertrag zwischen dem
Land Niedersachsen und dem Land Hessen über Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Vereinbarun-
gen, kommunale Arbeitsgemeinschaften und Wasser- und Bodenverbände vom 11.02.1975/
16.04.1975, ratifiziert durch Gesetz vom 16.12.1975 (Nds. GVBl. S. 417) und durch Gesetz vom
15.12.1975 (GVBl. Hessen I S. 305), ), sowie i. V. m. den in der Anlage 1 genannten vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen dem Wasserverband Peine und der jeweiligen Mitgliedsgemeinde über die
Übertragung der Aufgabe der öffentlichen Abwasserbeseitigung und der Befugnis zum Erlass von Sat-
zungen in Bezug auf die Abwasserbeseitigungspflicht, hat die Verbandsversammlung des Wasserver-
bandes Peine am 06.12.2024 folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Abwassersatzung des Wasserverbandes Peine für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Nieder-
sachsen (Abwassersatzung Niedersachsen) vom 16.09.2022 (verkündet u. a. im Amtsblatt Nr. 30 des
Landkreises Peine vom 30.11.2022 sowie in weiteren Verkündungsmedien, siehe www.wvp-online.de)
in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 08.12.2023 wird wie folgt geändert:

I. Änderung des Titels

Der Titel der Satzung wird geändert in „Abwassersatzung des Wasserverbandes Peine (Ab-
wassersatzung)“.

II. Änderung von § 1

1. In § 1 Absatz 1 wird nach „gemäß § 4 Abs. 1 Nds. AGWVG“ eingefügt „oder gemäß § 37
Abs. 6 HWG“.

2. In § 1 Absatz 3 wird „mit Ausnahme der Gemeinde Ilsede“ gestrichen.

3. § 1 Absatz 4 wird gestrichen.

4. § 1 Absatz 5 bis Absatz 11 werden § 1 Absatz 4 bis Absatz 10.

III. Änderung von § 2

In § 2 Absatz 8 lit. c wird nach „im Sinne des NWG“ eingefügt „oder des HWG“.

IV. Änderung von § 3

In § 3 Absatz 4 Satz 1 wird nach „§ 96 Abs. 6 Satz 3 NWG“ eingefügt „oder sonstige ge-
setzliche Vorschriften“.
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V. Änderung von § 5

1. In § 5 Absatz 1 wird am Satzende eingefügt „oder soweit gemäß § 37 Abs. 3 bis Abs. 5
HWG eine Pflicht zur Überlassung von Niederschlagswasser an den WV besteht“.

2. In § 5 Absatz 3 Satz 1 wird am Satzende eingefügt „oder soweit gemäß § 37 Abs. 3 bis
Abs. 5 HWG eine Pflicht zur Überlassung des Niederschlagswassers an den WV besteht“.

VI. Änderung von § 6

1. In § 6 Absatz 1 Satz 2 wird nach „§ 98 Abs. 1 NWG“ eingefügt „oder i. V. m. § 38 HWG“.

2. In § 6 Absatz 1 Satz 3 wird nach „§ 98 Abs. 1 NWG“ eingefügt „oder § 38 HWG“.

VII. Änderung von § 9

In § 9 Absatz 2 wird nach „§ 62 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)“ eingefügt „oder
nach §§ 62 ff. Hessische Bauordnung (HBO)“.

VIII. Änderung von § 14

1. In § 14 Absatz 7 Satz 1 wird nach „DIN 1986 Teil 30“ eingefügt „oder nach der Hessischen
Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO)“.

2. In § 14 Abs. 7 Satz 2 wird „Der WV kann, über die in der DIN 1986 Teil 30 geforderten
Dichtheitsprüfungen hinaus,“ ersetzt durch „Der WV kann darüber hinaus“.

IX. Änderung von § 26

In § 26 Absatz 4 Satz 2 wird „Satzung des WV über die Erhebung von Abgaben für die
Abwasserbeseitigung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen“ ersetzt
durch „Satzung des WV über die Erhebung von Abgaben für die Abwasserbeseitigung“

X. Änderung der Anlage 1

In Anlage 1 zur Satzung werden in die Tabelle am Ende folgende neue Zeilen eingefügt:

Gemeinde Nieste (Hessen) a) Vereinbarung über die Übertragung der Auf-
gabe der Abwasserbeseitigung vom 26.06.2014

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten
vom 26.06.2014

XI. Änderung der Anlage 2

1. Im Titel der Anlage 2 zur Satzung wird „Niedersachsen“ gestrichen.

2. In der Anlage 2 zur Satzung wird die Zeile der Mitgliedsgemeinde Ilsede wie folgt gefasst:

Gemeinde Ilsede ja
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3. In Anlage 2 zur Satzung wird in die Tabelle am Ende folgende neue Zeile eingefügt:

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Peine, 06.12.2024

Wasserverband Peine

gez. Lutz Erwig
Verbandsvorsteher

Gemeinde Nieste (Hessen) ja
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3. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasserverbandes Peine über die Erhebung von
Abgaben für die Abwasserbeseitigung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in

Niedersachsen (Abgabensatzung Abwasser Niedersachsen) vom 04.11.2022 in der zurzeit
gültigen Fassung der 2. Änderungssatzung vom 08.12.2023

Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.02.2024
(Nds. GVBl. Nr. 9), i. V. m. §§ 96 ff. des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom
19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.09.2024 (Nds. GVBl. Nr. 82),
i. V. m. § 37 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) vom 14.12.2010 (GVBl. Hessen I S. 548), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 28.06.2023 (GVBl. S. 473), i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom
22.12.2023 (BGBl. I Nr. 409), i. V. m. den §§ 2, 5, 6, 8 und 11 ff. des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) i. V. m. dem Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen
und dem Land Hessen über Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, kommunale Ar-
beitsgemeinschaften und Wasser- und Bodenverbände vom 11.02.1975/16.04.1975, ratifiziert durch
Gesetz vom 16.12.1975 (Nds. GVBl. S. 417) und durch Gesetz vom 15.12.1975 (GVBl. Hessen I
S. 305), sowie i. V. m. den in der Anlage 1 genannten vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem
Wasserverband Peine und der jeweiligen Mitgliedsgemeinde über die Übertragung der Aufgabe der
öffentlichen Abwasserbeseitigung und der Befugnis zum Erlass von Satzungen in Bezug auf die Ab-
wasserbeseitigungspflicht, hat die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Peine am
06.12.2024 folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Satzung des Wasserverbandes Peine über die Erhebung von Abgaben für die Abwasserbeseiti-
gung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen (Abgabensatzung Abwasser Nieder-
sachsen) vom 04.11.2022 (verkündet u. a. im Amtsblatt Nr. 30 des Landkreises Peine vom
30.11.2022 sowie in weiteren Verkündungsmedien, siehe www.wvp-online.de) in der Fassung der 2.
Änderungssatzung vom 08.12.2023 wird wie folgt geändert:

I. Änderung des Titels

Der Titel der Satzung wird geändert in „Satzung des Wasserverbandes Peine über die Er-
hebung von Abgaben für die Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung Abwasser)“.

II. Änderung von § 1

1. In § 1 Absatz 1 wird „Abwassersatzung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Nieder-
sachsen“ ersetzt durch „Abwassersatzung“.

2. In § 1 Absatz 5 Satz 1 wird „Abwassersatzung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in
Niedersachsen“ ersetzt durch „Abwassersatzung des WV“.

III. Änderung von § 7

In § 7 Absatz 1 wird „Abwassersatzung des WV für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in 
Niedersachsen“ ersetzt durch „Abwassersatzung des WV“.

IV. Änderung von § 12

In § 12 Absatz 2 Satz 2 wird nach „der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)“ eingefügt 
„oder der Hessischen Bauordnung (HBO)“.
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V. Änderung von § 23

In § 23 wird folgender Satz 2 eingefügt: „Im Falle der Selbstanlieferung entsteht die Gebüh-
renpflicht mit der Anlieferung auf der Abwasserbehandlungsanlage.“

VI. Änderung der Anlage 1

In Anlage 1 zur Satzung wird in die Tabelle am Ende folgende neue Zeile eingefügt:

VII. Änderung der Anlage 2

a) Ziffer 1 Buchstabe a der Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung und die zentrale Niederschlagswasser-
beseitigung

Gebiet der jeweiligen öffent-
lichen Einrichtung gemäß §
1 Abs. 2 und Abs. 3 i. V. m.
Anlage 2 der Abwassersat-
zung des WV

Zentrale
Schmutzwasserbeseitigung

Zentrale
Niederschlags-
wasserbeseitigung

Grundgebühr

(in € pro Grund-
stücksanschluss
und Jahr)

Mengengebühr

(in € pro m³ 
Schmutzwasser)

Gebühr

(in € pro m² maßgebli-
che Grundstücksflä-
che und Jahr)

Solidargebiet 120,00 €/Jahr 4,15 €/m³ 0,33 €/m²/Jahr

Samtgemeinde
Baddeckenstedt

108,00 €/Jahr 3,69 €/m³ 0,23 €/m²/Jahr

Flecken Delligsen 120,00 €/Jahr 4,36 €/m³ 0,22 €/m²/Jahr

Gemeinde Holle 72,00 €/Jahr 3,45 €/m³ 0,23 €/m²/Jahr

Gemeinde Vechelde 60,00 €/Jahr 2,55 €/m³ 0,30 €/m²/Jahr

Gemeinde Nieste (Hessen) a) Vereinbarung über die Übertragung der Auf-
gabe der Abwasserbeseitigung vom 26.06.2014

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten
vom 26.06.2014
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b) Ziffer 1 Buchstabe b der Anlage 2 wird wie folgt geändert:

b) Starkverschmutzerzuschlag bei der zentralen Schmutzwasserbeseitigung

Gebiet der jeweiligen öffent-
lichen Einrichtung gemäß § 1
Abs. 2 und Abs. 3 i. V. m. An-
lage 2 der Abwassersatzung
des WV

Schmutzfrachtabhängiger
Gebührenanteil

(Wert x der Formel in § 6
Abs. 4)

Mengenabhängiger Gebüh-
renanteil

(Wert y in der Formel in § 6
Abs. 4)

Solidargebiet 0,41 0,59

Samtgemeinde Badde-
ckenstedt

0,29 0,71

Flecken Delligsen 0,45 0,55

Gemeinde Holle 0,38 0,62

Gemeinde Vechelde 0,38 0,62

c) Ziffer 1 Buchstabe c der Anlage 2 wird wie folgt geändert:

c) Gebühren für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Mengengebühr für Schmutzwasser aus abflusslosen
Sammelgruben ohne Selbstanlieferung

(in € pro m³ Schmutzwasser)

90,48 €/m³

Mengengebühr für Schmutzwasser aus abflusslosen
Sammelgruben mit Selbstanlieferung

(in € pro m³ Schmutzwasser)

2,51 €/m³

Mengengebühr für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen
ohne Selbstanlieferung

(in € pro m³ Fäkalschlamm)

212,61 €/m³

Mengengebühr für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen
mit Selbstanlieferung

(in € pro m³ Fäkalschlamm)

62,03 €/m³
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d) Ziffer 2 der Anlage 2 wird wie folgt geändert:

2. Beiträge

Gebiet der jeweiligen öffent-
lichen Einrichtung gemäß § 1
Abs. 2 und Abs. 3 i. V. m. An-
lage 2 der Abwassersatzung
des WV

Beitrag für die Herstellung
der jeweiligen öffentlichen
Einrichtung zur zentralen
Schmutzwasserbeseitigung

(in € pro m² maßgebliche Flä-
che)

Beitrag für die Herstellung
der jeweiligen öffentlichen
Einrichtung zur zentralen
Niederschlagswasser-besei-
tigung

(in € pro m² maßgebliche Flä-
che)

Solidargebiet 9,74 €/m² 3,03 €/m²

Samtgemeinde Badde-
ckenstedt

10,03 €/m² 3,60 €/m²

Flecken Delligsen 7,45 €/m² 1,97 €/m²

Gemeinde Holle 7,30 €/m² 1,94 €/m²

Gemeinde Vechelde 10,31 €/m² 4,64 €/m²

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Peine, 06.12.2024

Wasserverband Peine

gez. Lutz Erwig
Verbandsvorsteher
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2. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasserverbandes Peine über die Erhebung von Ver-
waltungskosten im Bereich der Abwasserbeseitigung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in

Niedersachsen (Verwaltungskostensatzung Abwasser Niedersachsen) vom 04.11.2022 in der
zurzeit gültigen Fassung der 1. Änderungssatzung vom 08.12.2023

Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.02.2024
(Nds. GVBl. Nr. 9), i. V. m. §§ 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom
19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.09.2024 (Nds. GVBl. Nr. 82), i.
V. m. § 37 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) vom 14.12.2010 (GVBl. Hessen I S. 548), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 28.06.2023 (GVBl. S. 473), i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2023
(BGBl. I Nr. 409), i. V. m. § 4 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom
20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589),
sowie i. V. m. dem Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Hessen über
Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, kommunale Arbeitsgemeinschaften und Was-
ser- und Bodenverbände vom 11.02.1975/16.04.1975, ratifiziert durch Gesetz vom 16.12.1975 (Nds.
GVBl. S. 417) und durch Gesetz vom 15.12.1975 (GVBl. Hessen I S. 305), sowie i. V. m. den in der
Anlage 1 genannten vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Wasserverband Peine und der je-
weiligen Mitgliedsgemeinde über die Übertragung der Aufgabe der öffentlichen Abwasserbeseitigung
und der Befugnis zum Erlass von Satzungen in Bezug auf die Abwasserbeseitigungspflicht hat die
Verbandsversammlung des Wasserverbandes Peine am 06.12.2024 folgende Änderungssatzung be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Satzung des Wasserverbandes Peine über die Erhebung von Verwaltungskosten im Bereich der
Abwasserbeseitigung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen (Verwaltungskosten-
satzung Abwasser Niedersachsen) vom 04.11.2022 (verkündet u. a. im Amtsblatt Nr. 30 des Landkrei-
ses Peine vom 30.11.2022 sowie in weiteren Verkündungsmedien, siehe www.wvp-online.de) in der
Fassung der 1. Änderungsatzung vom 08.12.2023 wird wie folgt geändert:

I. Änderung des Titels

Der Titel der Satzung wird geändert in „Satzung des Wasserverbandes Peine über die Er-
hebung von Verwaltungskosten im Bereich der Abwasserbeseitigung (Verwaltungskosten-
satzung Abwasser)“.

II. Änderung der Anlage 1

In Anlage 1 zur Satzung wird in die Tabelle am Ende folgende neue Zeile eingefügt:

Gemeinde Nieste
(Hessen)

a) Vereinbarung über die Übertragung der Auf-
gabe der Abwasserbeseitigung vom 26.06.2014

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten
vom 26.06.2014
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Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Peine, 06.12.2024

Wasserverband Peine

gez. Lutz Erwig
Verbandsvorsteher
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1. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasserverbandes Peine über die Abwälzung der Ab-
wasserabgabe für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen vom 04.11.2022

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsge-
setz (Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom
08.02.2024 (Nds. GVBl. Nr. 9), i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F.
vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.09.2024 (Nds. GVBl. Nr.
82), i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2023 (BGBl. I Nr. 409), i. V. m. § 9 Abs. 2 des Abwasserab-
gabengesetzes (AbwAG) i. d. F. vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 22.08.2018 (BGBl. I S. 1327), i. V. m. § 6 Abs. 2 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes
zum Abwasserabgabengesetz (Nds. AG AbwAG) i. d. F. vom 24.03.1989 (Nds. GVBl. 1989, 69), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 911), i. V. m. den §§ 2 und 5 des Nieder-
sächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 2 Hessisches Aus-
führungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) i. d. F. vom 09.06.2016, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25.05.2023 (GVBl. S. 357), i. V. m. dem Staatsvertrag zwischen dem Land Nieder-
sachsen und dem Land Hessen über Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, kommu-
nale Arbeitsgemeinschaften und Wasser- und Bodenverbände vom 11.02.1975/16.04.1975, ratifiziert
durch Gesetz vom 16.12.1975 (Nds. GVBl. S. 417) und durch Gesetz vom 15.12.1975 (GVBl. Hessen
I S. 305), sowie i. V. m. den in der Anlage genannten vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem
Wasserverband Peine und der jeweiligen Mitgliedsgemeinde über die Übertragung der Aufgabe der
öffentlichen Abwasserbeseitigung und der Befugnis zum Erlass von Satzungen in Bezug auf die Ab-
wasserbeseitigungspflicht hat die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Peine am 06.12.2024
folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Satzung des Wasserverbandes Peine über die Abwälzung der Abwasserabgabe für das Gebiet
der Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen vom 04.11.2022 (verkündet u. a. im Amtsblatt Nr. 30 des
Landkreises Peine vom 30.11.2022 sowie in weiteren Verkündungsmedien, siehe www.wvp-online.de)
wird wie folgt geändert:

I. Änderung des Titels

Der Titel der Satzung wird geändert in „Satzung des Wasserverbandes Peine über die Ab-
wälzung der Abwasserabgabe“.

II. Änderung von § 1

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der Verband wälzt die Abwasserabgabe ab, die er 

a) für Einleiter, die weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushaltun-
gen und ähnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund
einleiten (Kleineinleitung), an das Land Niedersachsen oder das Land Hessen zu entrich-
ten hat, und

b) für Einleiter, deren Schmutzwasser er nach dem Niedersächsischen Wassergesetz zu
beseitigen hat (Direkteinleitung), an das Land Niedersachsen zu entrichten hat.

Hierfür erhebt er nach Maßgabe dieser Satzung eine Abgabe.“
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III. Änderung der Anlage
In Anlage 1 zur Satzung wird in die Tabelle am Ende folgende neue Zeile eingefügt:

Gemeinde Nieste (Hessen) a) Vereinbarung über die Übertragung der Auf-
gabe der Abwasserbeseitigung vom 26.06.2014

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten
vom 26.06.2014

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Peine, 06.12.2024

Wasserverband Peine

gez. Lutz Erwig
Verbandsvorsteher
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1. Änderung der Friedhofsordnung 
vom 27.05.2011

für den Friedhof der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde St.Lamberti in Hildeheim

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsver­
ordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.- 
Iuth. Lamberti-Kirchengemeinde Hildesheim am folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

§11 Absatz 1 Buchstabe a) der Friedhofsordnung wird wie folgt geändert: 

„(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung:

a) Wahlgrabstätten § 12
b) Urnenwahlgrabstätten § 13
c) Pflegeleichte Reihengrabstätten § 14
d) Pflegeleichte Wahlgrabstätten § 14 a

Artikel 2

§ 14 Absatz 2 der Friedhofsordnung wird wie folgt neu gefasst:

„Pflegeleichte Reihengrabstätten werden als Bestattung an einem Baum, Bestattung im Stauden­
beet mit Namenschild oder Bestattung im Staudenbeet mit individuellen Grabstein, Bestattung in 
einer Gemeinschaftsgrabanlage, Bestattung im Bestattungspark und als Grabstätte mit Pflanzfläche 
und Rasenfläche angeboten. Es werden keine Gestaltungsrechte vergeben, sondern es gelten die 
für diese Angebote beschriebenen Rahmenbedingungen, die der Friedhofsordnung als Anlage bei­
gefügt sind. Die Friedhofsverwaltung behält sich die Pflege und Gestaltung vor, um ein einheitliches 
Erscheinungsbild der Anlagen zu gewährleisten. Ein Ausschmücken, Einfassen oder Kennzeichnen 
einzelner Grabstellen ist nicht gestattet. An einem Gemeinschaftsdenkmal dürfen ausnahmslos 
Schnittblumen, in die dafür vom Friedhofsträger vorgesehenen Vasen gestellt werden. Ausgenom­
men hiervon ist der am Tag der Beisetzung abgelegte Grabschmuck. Dieser darf für die Dauer von 
einer Woche am Denkmal abgelegt werden und wird dann von den
Friedhofsmitarbeitern entfernt. Das gilt auch für zu Totensonntag und Allerheiligen 
abgelegte Grabgestecke. Unansehnlich gewordener Grabschmuck kann von den 
Friedhofsmitarbeitern jederzeit entfernt werden. Der Friedhofsträger ist zur
Aufbewahrung widerrechtlich abgelegter und von ihm abgeräumter Gegenstände (z.B.
Pflanzschalen) nicht verpflichtet."

Artikel 3

Folgender § 14 a wird in die Friedhofsordnung eingefügt:
„§ 14 a Pflegeleichte Wahlgrabstätten

(1) Pflegeleichte Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen zur Bestattung für 
die Dauer von 25 Jahren vergeben.
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für die pflegeleichten 
Wahlgrabstätten auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten und die Vorschriften für pflegeleichte 
Reihengrabstätten."

Artikel 3

Hildesheim, den
Der Kirchenvorstand:

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Lan ises Hildesheim in Kraft.

Kirchenvorsteher/in

1.Änderung Friedhofsordnung St.Lamberti Hildesheim 04.2024
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Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 3 Nr. 2 der Kir­
chengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den 

Ev.-Iuth. Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt
Der Kirchenkreisvorstand
Im Auftrag

Bevollmächtigte!

1.Änderung Friedhofsordnung St.Lamberti Hildesheim 04.2024
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2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
vom 24.05.2011

für den Friedhof der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde St. Lamberti 
in Hildesheim

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord­
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) und § 28 der Friedhofsordnung für den 
Friedhof der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde St. Lamberti in Hildesheim vom 24.05.2011 hat der Kirchen­
vorstand am 24.04.2024 folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

1. § 6 I. wird wie folgt neu gefasst:

„ I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten:
1. Wahlgrabstätte

Für 25 Jahre - je Grabstelle - : 
bei Kindern bis 5 Jahren

1.700,00
800,00

€
€

2. Urnenwahlgrabstätte
Für 25 Jahre - je Grabstelle- : 800,00

3. Pflegeleichte Rasenreihengrabstätte
a) für 25 Jahre - bei Erdbestattungen
b) für 25 Jahre - bei Urnenbestattungen

1.800,00
1.300,00

€
€

4. Bestattungspark
a) für 25 Jahre- bei Erdbestattungen
b) für 25 Jahre- bei Urnenbestattungen

2.400,00 €
1.000,00 €

5. Für jedes Jahr des Wiedererwerbes oder der Verlängerung von Nutzungsrechten ist 
1/25 der Gebühr nach Nummer 1.2. oder 4 je Grabstelle zur Anpassung an die Ruhezeit 
zu entrichten.

Wiedererwerb und Verlängerung von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich.

Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsgebühqg? 
fentlichen Bekanntmachung im Ai^Söl 

Hildesheim, demXfc:C^,

ig tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öf- 
kandkreises Hildesheim in Kraft.

Der Kirchenvorstand:

Vorsitzende Kirchenvorstäher/in

Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 2 Nr. 3 der 
Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den ^4-

Ev.-Iuth. Kirchenkreis Hildesheim - Sarstedt 
Der Kirchenkreisvorstand
Im Auftrag

Bevollmächtigte/
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